
Einführung eines Abholsystems mit Verw iegung

Der Zweckverband für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling, Sitz Deggen-
dorf, hat beschlossen, in seinem Verbandsgebiet ein Abholsystem mit Verwiegung einzu-
führen. Die Entwicklungen in den letzten Jahren und die damit verbundenen Änderun-
gen im gesamten Abhol- und Beseitigungswesen haben sich gravierend geändert, so
dass auch seitens der ZTS-Betriebe Überlegungen anzustellen waren, wie das Abholsys-
tem rationell und wirtschaftlich auf der Basis der geänderten Bedingungen gestaltet
werden kann.

Kurzer Rückblick:
Bis zur BSE-Krise konnte Tiermehl und Tierfett als Futtermittel verkauft werden. Daher
lag es im besonderen Interessen der Tierkörperbeseitigungsanstalten, möglichst viel
Rohware zu bekommen, um diese mit möglichst hohem Erlös zu verkaufen. Zwar konnte
in vielen Jahren trotz eines guten Erlöses keine Kostendeckung an der TBA erreicht wer-
den, dennoch war es möglich, einen wesentlichen Teil der Kosten über den Verkauf der
Produkte einzunehmen. Gleichzeitig war es möglich, die Schlachtereien und Metzger mit
äußerst günstigen Gebühren zu entsorgen.
Routinemäßig wurden die Abholtouren zurückgelegt und die Konfiskate bei den einzel-
nen Abholstellen fast „fahrplanmäßig“ abgeholt. Ob es im Einzelfall notwendig war, die
in den Betrieben gekühlten Konfiskatbehälter jedes Mal „fahrplanmäßig“ zu leeren oder
nicht, spielte damals kaum eine Rolle.

„ Die BSE-Kr ise“
Durch die BSE-Krise haben sich die Verhältnisse wesentlich geändert. Seit 02.12.2000
darf Tiermehl und Tierfett nicht mehr als Futtermittel in der Tiernahrung verwendet
werden. Schlagartig sind die aus dem Verkauf dieser Produkte erzielten Erlöse weggefal-
len. Die gesetzlich geforderte Kostendeckung konnte nur durch entsprechende Erhöhung
der Gebühren erreicht werden. Gebührensteigerungen, die bei einzelnen Betrieben Grö-
ßenordnungen von 1.300 – 1.700 % erreichten, waren die Folge.

Es war daher aus der Sicht der ZTS-Betriebe nachvollziehbar, dass man auch im Bereich
der Schlachtereien und Metzgereien versuchte, Kosteneinsparungen auch im Bereich der
Konfiskatbeseitigung zu erreichen. In den Betrieben wurden die Anzahl der zu leerenden
Behälter sowie die notwendigen Anfahrten reduziert. Andere Betriebe werden nur nach
telefonischer Anforderungen entsorgt. Insgesamt hat sich die Anzahl der Anfahrtstellen
reduziert, der damit zusammenhängende Verwaltungsaufwand ist jedoch gestiegen.
Während der ZTS anfangs noch die auf das einzelne Schlachttier bezogene Gebühr bei-
behalten konnte, hat der Erlass der Nebenprodukteverordnung 1774/2002 durch die
Aufteilung der „Tierischen Nebenprodukte“ auf drei Kategorien erneut in die Systematik
des gesamten Abholwesens eingegriffen. Nebenprodukte können je nach ihrer Art ge-
mäß der Nebenprodukteverordnung auf unterschiedliche Weise entsorgt werden, wenn
die von der EU geforderten strengen veterinärrechtlichen Regelungen eingehalten wer-
den.
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Durch die Bestimmungen der Nebenprodukteverordnung war die auf das Schlachttier
bezogene Konfiskatbeseitigungsgebühr rechtlich nicht mehr haltbar, so dass ein anderer
Maßstab gefunden werden musste. Aufgrund der bestehenden Gegebenheiten konnte
dieser Maßstab nur in der durch genormte Behälter definierten Volumengebühr ab Au-
gust 2003 festgelegt werden. Bei der Konfiskatbeseitigung durch Großcontainer wurde
das Gewicht des Inhalts der Gebührenberechnung zu Grunde gelegt.
Nach dieser Gebührenänderungen häuften sich die Anfragen, warum der ZTS nicht auch
bei kleineren Betrieben die Entsorgung von Schlachtabfällen nach Gewicht bemisst.
Gleichzeitig wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass man seitens der Betriebe bereits
seit Eintritt der BSE-Krise entsprechenden Forderungen gegenüber dem Zweckverband
erhoben hätte.

Verw iegungssystem
Die Forderungen nach dem Verwiegesystem wurden bereits von Anfang an seitens des
ZTS als berechtigt angesehen. Im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten wurde
jedoch, soweit man bei den ZTS-Betrieben andere Möglichkeiten sah, von einer Einfüh-
rung Abstand genommen. Neben der unmittelbaren Verwiegetechnik – es kann der Auf-
bau bzw. die Schüttung gewogen werden – benötigt man auch entsprechende Bord-
rechner und Software, die entsprechend zertifiziert und geeicht sein müssen. Wegen der
damit verbundenen Gesamtkosten wurde die Entscheidung wiederholt hinausgeschoben.
Schließlich haben erneut EU-Regelungen dazu geführt, dass der Zweckverband neue
Überlegungen anstellen musste. Ausschlaggebend war der „Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen im Rahmen von TSE-Tests, Falltieren und Schlachtabfällen“.
Die für den ZTS ausschlaggebende Bestimmung in dieser Regelung ist, dass von der EU
gefordert wird, der Tierhalter müsse 25 % der Verarbeitungskosten für sein verendetes
Tier selbst tragen. Damit man die Bedeutung dieser Forderung erkennt, muss man wis-
sen, dass im Verbandsgebiet des ZTS jährlich zwischen 220.000 – 240.000 verendete
Tiere abzuholen sind.
Damit eine, der EU-Regelung entsprechende Abrechnung überhaupt mit vertretbarem
Aufwand verwaltungsmäßig abgewickelt werden kann, war der ZTS gefordert, in Logis-
tik, Fuhrpark und Verwaltung entsprechende Überlegungen anzustellen.
Aus der Gesamtüberprüfung ergab sich die Notwendigkeit, ein geeignetes Abholsystem
einzuführen, um einerseits die Abholungen möglichst flexibel und effizient zu gestalten,
andererseits verwaltungsmäßig die von der EU geforderte Berechnung der Selbstbeteili-
gung durchführen zu können.
Dass es erforderlich war, Maßnahmen zu ergreifen, mag folgendes Beispiel verdeutli-
chen: Im Fuhrpark der TBA bewältigen ca. 30 Fahren täglich je nach Einzugsgebiet ca.
30 – 60 Abholstellen. Wenn man bedenkt, dass der manuelle Verwaltungsaufwand pro
Abholstelle ca. 2 – 3 Minuten in Anspruch nimmt, wird jeder Fahrer des Fuhrpark täglich
mit 1 - 2 Stunden durch Verwaltungsarbeiten beansprucht – dies ist jedoch nach Mei-
nung der ZTS-Betriebe nicht vertretbar.
Durch die Notwendigkeit der Einführung eines Abholsystems mit den entsprechenden
Geräten im Fahrzeug, konnte auch dem wiederholt geäußerten Wunsch auf Verwiegung
der Konfiskate im Bereich der Metzgereien Rechnung getragen werden. Die entspre-
chende EDV-Ausstattung im Fahrzeug erlaubte es, die Verwiegung anzubinden und
gleichzeitig eine maschinelle Erkennung der Behälter und deren Zuordnung zum Betrieb
realisieren zu können. Die Behältererkennung erfolgt durch eine einfache Technik; dazu
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werden sogenannte „Transponder“ an den genormten 120 l- oder 240 l-Gefäßen an der
vorgesehenen Stelle angebracht. Bei der Abholung des Behälters kann der Transponder
durch eine Antenne ausgelesen werden und eine einwandfreie Zuordnung zum Betrieb
gleichzeitig mit dem festgestellten Gewicht sichergestellt werden.

Das ermittelte Gewicht kann am Fahrzeug abgelesen werden und wird entsprechend den
eichrechtlichen Vorschriften dokumentiert und aufbewahrt.
Durch dieses Verfahren wird es möglich sein, den Tätigkeitsbereich des Abholfahrers auf
seine eigentliche Aufgabe zu beschränken und erheblichen zeitlichen Aufwand für Ver-
waltungsarbeit einzusparen.

Da der Zweckverband auch aus sonstigen abrechnungstechnischen Gründen eine ge-
wichtsmäßige getrennte Erfassung von Tierkörpern und Schlachtabfällen durchzuführen
hat, ermöglicht das Verwiegesystem auch eine gemeinsame Abholung von Tierkörpern
und Schlachtabfällen mit einem einzigen Fahrzeug dort, wo es im Einzelfall oder allge-
mein im Rahmen der Tourengestaltung wirtschaftlicher effizienter durchgeführt werden
kann. Bei einer jährlichen Fahrleistung von über 2 Mio. km mit einem Dieselverbrauch
von über 600.000 l tragen auch solche Überlegungen erheblich zur Reduzierung der ent-
stehenden Kosten bei.

Maßnahmen zur Einführung des Abhol-  und Verw iegesystems
Der Zweckverband hat die Betriebe bereits angeschrieben und um Mitteilung gebeten,
wie viele und welche Behälter in den einzelnen Betrieben zur Abholung von Schlachtab-
fällen verwendet werden. Nach Eingang aller Meldungen werden die Transponder, deren
Transpondernummer herstellerseitig nur ein einziges Mal verwendet wird – an den
Zweckverband geliefert. Danach werden die Transponder durch den ZTS an den jeweili-
gen Behältern der Betriebe angebracht. Für Transponder und Anbringung entstehen den
Betrieben keine zusätzlichen Kosten. Jeder Behälter wird mit einem Aufkleber versehen,
worauf eine Behälternummer vermerkt ist. Die Behälternummer wird später unter Zu-
ordnung des Gewichts und des Abholdatums auf dem Gebührenbescheid der ZTS-
Betriebe ausgewiesen. Eine Überprüfung der richtigen Zuordnung des Behälters zum
Betrieb ist daher durch den Betriebsinhaber jederzeit möglich.

Zusammenfassung:
Es waren also verschiedene Faktoren, die die ZTS-Betriebe zur Einführung des geschil-
derten Abhol- und Verwiegesystems veranlasst haben. Es ist vielleicht interessant zu
wissen, dass auch andere große Zweckverbände in Niedersachsen, Nordrheinwestfalen
und Rheinlandpfalz entsprechende Entscheidungen getroffen haben bzw. treffen muss-
ten, um die erlassenen europarechtlichen Regelungen vollziehen zu können.

Die ZTS-Betriebe sind gehalten, diese Regelungen anzuwenden, daher ist es auch
zwecklos, über Sinn und Notwendigkeit entsprechender Regelungen zu diskutieren. Für
die ZTS-Betriebe kommt es einzig und allein darauf an, auch weiterhin eine wirtschaftli-
che und kostengünstige Lösung anbieten zu können. Dies ist für uns insbesondere des-
halb von großer Bedeutung, um die in unserem Verbandsgebiet Niederbayern und südli-
che Oberpfalz von Tierhaltung und Schlachtwirtschaft geprägte landwirtschaftliche
Struktur weiterhin zu erhalten und unterstützen zu können.
Wir gehen davon aus, dass durch diese einmalige Investition dauerhaft Personal- und
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Sachaufwand niedrig gehalten werden können und auch für zukünftige Maßnahmen und
Entscheidungen, z. B. der EU, mit den dann vorhandenen technischen Mitteln kurzfristig
und rationell umgesetzt werden können.

Deggendorf, 25.10.2004

gez.

Soukup
Werkleiter
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